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Qualitätsstandards für die Aufarbeitung von 

Nadelstammholz im Privatwald 
 
 
Aufarbeitung: 
 

 Die Mindestlänge bei Nadelstammholz in langer Form beträgt zehn Meter (danach ganze 
Meter), bei Fixlängen fünf Meter 

 Die Längenzugabe beim Langholz beträgt 50 Zentimeter, bei der Fixlänge zehn Zentimeter. 
 Der Zopf (schwaches Ende) darf 13 Zentimeter ohne Rinde nicht unterschreiten! 
 Die Mindestmenge je Polter beträgt 15 Festmeter! – Achtung, sonst Kleinmengenabschlag! 
 Gipfel werden in einem separaten Los gepoltert. 
 Sämtliche Stämme sind mit Stammnummer, Länge und Durchmesser in Rinde angeschrieben. 
 In der Güte beeinträchtigte Stämme (Bockbefall, abgestandenes Käferholz) sind kein Frischholz 

und daher in ein Palettenlos zu trennen (Rückfrage bei zuständigem Revierleiter). 
 
Wurzelanläufe beisägen: 
 
Falsch Richtig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waldbart/Bruchleiste abtrennen – glatte Schnittfläche: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schraffierte Flächen 
laut Skizze sind 
abzusägen. 



Gesundschneiden – auch am schwachen Endstück (Zopf): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stammebene Entastung – auch Steiläste und Beulen abtrennen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industrieholz, Krümmungen im Endstück rechtzeitig abtrennen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faulflecken, Weichfäule 
sind bis auf das gesunde 
Holz zurückzuschneiden. 

Stammebene, keine 
rindenebene Entastung! 



Rücken: 
 
Nur dickörtige Rückung in Abfuhrrichtung! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschriftung: 
 
Stammnummer, Länge und Durchmesser sind angeschrieben! 
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